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Statut
des Ministeriums für Kohle und Energie 

Beschluß des Ministerrates

vom 20. März 1979

§ 1
(1) Die Stellung, Aufgaben.. Rechte und Pflichten des Mi

nisteriums für Kohle und Energie ergeben sich aus dem 
Rahmenstatut für die Industrieministerien — Beschluß des 
Ministerrates vom 9. Januar 1975 (GBl. I Nr. 7 S. 133), aus 
diesem Statut und aus den speziellen Rechtsvorschriften für 
die Energiewirtschaft.

(2) Zum Verantwortungsbereich des Ministeriums für 
Kohle und Energie gehören:

VVB Braunkohle,
WB Kraftwerke,
VVB Energieversorgung,
VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe 
(Industriezweige);
Staatliche Hauptlastverteilung,
Institut für Energetik/Zp.ntralstelle für rationelle Ener
gieanwendung,
Zentrale Energieinspektion 
und andere Einrichtungen.

§2

(1) Das Ministerium für Kohle und Energie 1st für die 
Deckung des Bedarfs an Energieträgern entsprechend den 
staatlichen Plänen und Bilanzen mit hoher Versorgungszu

verlässigkeit, Produktivität und volkswirtschaftlicher Effek
tivität verantwortlich.

(2) Das Ministerium hat dazu Insbesondere

— den Bedarf an Energieträgern und seine Deckung lang
fristig zu planen sowie die dafür volkswirtschaftlich ef
fektivste Gebrauchs- und Primärenergieträgerstruktur 
unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts zu ermitteln;

— die Erzeugung und Fortleitung von Elektroenergie, Gas 
und Wärmeenergie sowie die Gewinnung und Veredlung 
von Kohle und die unterirdische behälterlose Speicherung 
von Gas im Verantwortungsbereich zu sichern;

— die erforderlichen Bilanzen für Elektroenergie, Gas und 
feste Brennstoffe auszuarbeiten, den zuständigen Staats
organen zur Bestätigung vorzulegen und in der Durch
führung zu kontrollieren;

— den Energieträgereinsatz in Ümwandlungs- und Anwen
dungsanlagen zu entscheiden, soweit kein anderes ener
giewirtschaftliches Organ dafür zuständig ist;

— die Vorratskonzeption für feste Brennstoffe sowie die alle 
Energieträger umfassenden Reserven zu bestätigen und 
die für die Vorratshaltung erforderlichen Maßnahmen mit 
den zuständigen Staatsorganen abzustimmen;

— die weiteren wirtschaftspolitischen Ziele, he in den Jah
res- und Fünfjahrplänen sowie in der langfristigen Pla
nung festgelegt sind, konsequent zu verwirklichen;

— die volkswirtschaftlich langfristig bestimmbaren Faktoren 
für das weitere Wachstum der Produktion insbesondere 
durch zielstrebige Entwicklung von Wissenschaft und 
Technik, umfassende Planung und Vorbereitung der In
vestitionen, Gewährleistung stabiler Kooperationsbezie-
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